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 Solidarität mit Cengiz
UNION BUSTING – Wie Facebook einen Content Moderator kaltstellt

(pewe) Mindestens 5000 Content 
Moderatoren säubern derzeit in 
Deutschland für kaum mehr als den 
Mindestlohn die Sozialen Medien 
von brutalen Bildern von Kindes-
missbrauch, Pornografie, Selbstver-
letzungen, Leichen, Terror, Ent-
hauptungen, damit wir diese Bilder 
nicht zu sehen bekommen und uns 
sicher durchs Netz bewegen kön-
nen. Cengiz Haksöz ist einer von 
ihnen. Viele wie Cengiz gehören zu 
den englischsprechenden Arbeits-
kräften, überwiegend gut ausgebil-
det – Cengiz selbst ist Doktorand 
der Anthropologie –, aber dennoch 
auf dem Arbeitsmarkt sehr einge-
schränkt, den Job zu wechseln ge-
lingt kaum. Und: Bei vielen hängt 
die Aufenthaltserlaubnis, die für 
 alles grundlegend ist, vom Job ab. 
Gegen ihre Arbeitsbedingungen 
aufzubegehren, trauen sie sich des-
halb kaum.

Cengiz hat den Mut. In einem 
parlamentarischen Fachgespräch 
vor dem Bundestagsausschuss für 
Digitales am 14. Juni hat er über 
ihre Arbeit berichtet. Wenige Tage 
später stellte ihn sein Arbeitgeber 
„Telus International“ in Essen we-
gen seines Auftritts im Ausschuss 
bis auf Weiteres von der Arbeit frei 
und erteilte ihm ein Betretungsver-
bot für die Firmenräume und das 
Büro des Wahlvorstandes. Als des-
sen gewählter Vorsitzender ist es 
aber Cengiz gesetzlich festgelegte 
Aufgabe, die für den Juli terminierte 
Wahl des ersten Betriebsrates für 
die rund 1800 Telus-Beschäftigten 
zu organisieren.

Behinderung von Gewerk
schaft im Betrieb

ver.di hat umgehend rechtliche 
Schritte angekündigt und die Rück-
nahme der Freistellung sowie das 
Zugangsrecht zum Betrieb gefor-
dert. „Und wir prüfen, ob wir die 
Behinderung der Betriebsratswahl 
gemäß Paragraph 20 Betriebsver-
fassungsgesetz anzeigen. Diese ist 
strafbar“, sagt ver.di-Vorstandsmit-
glied Christoph Schmitz. „Was wir 
hier sehen, ist ein Fall von soge-
nanntem Union Busting“, die Be- 
oder Verhinderung von gewerk-
schaftlicher Betätigung der Be-
schäftigten in einem Betrieb.

Viele Moderator*innen klagen 
über extreme Belastungen, die zu 
psychischen Erkrankungen führten. 
Auch Cengiz leidet unter seiner Ar-
beit. Seit November 2018 arbeitet 

er für Telus International, ein Sub-
unternehmen von Meta (Facebook, 
Instagram) und neben Majorel einer 
der größten Arbeitgeber in der 
Branche hierzulande. „Am Ende ei-
nes Arbeitstages bin ich geistig und 
emotional völlig ausgelaugt“, sagte 
Cengiz vor dem Ausschuss. 

ver.di fordert zusammen mit den 
NGOs Superrr Lab und Foxglove, die 
sich für bessere Bedingungen in der 
Branche einsetzen, mehr Verant-
wortung von finanzkräftigen Tech-
Unternehmen wie Meta und ein 
Ende der Auslagerung der Arbeit an 
billige Subunternehmen, den Zu-
gang zu externer psychologischer 
Betreuung, bessere Arbeitszeitge-
staltungen sowie bessere Bezah-
lung in Form einer Gefahrenzulage.
Mehr zum Thema Seite 5
Petition für Cengiz 
https://kurzelinks.de/luc0
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… hinten nicht: Am 
26. Juni 2023 hat die 
Mindestlohnkommission 
ihren Vorschlag für die 
nächsten Erhöhungen 
vorgelegt. Der Mindest-
lohn soll Anfang 2024 
um nur 41 Cent auf 12,41 
Euro pro Stunde steigen, 
in einem weiteren Schritt 
2025 auch nur auf 12,82 
Euro. Für diese Mini-An-
passung im Cent-Bereich 
konnten die Gewerkschaf-
ten ihre Hände nicht 
reichen. Die fast sechs 
Millionen Mindestlohnbe-
schäftigten haben damit 
nichts gewonnen, sondern 
hängen wieder hinterher. 
Für einen Mindestschutz 
sowie einen Ausgleich der 
Inflation müsste der 
Mindestlohn nämlich 
mindestens auf 13,50 
Euro steigen.

 

Gläserner
Mensch I

„Da der Begriff der 
Acht samkeit leider 
mittler weile zu sehr an 
Gurus und Coaches 
erinnert, wage ich die 
Kreation eines neuen 
Unworts: Digisziplin. 
Unser Medien konsum 
wird von Manipulation 
geprägt, gegen den man 
sich ohne mehr Kon
trolle über das Selbst 
nicht wehren kann.“ 

Zukunfts forscher Tristan 
Horx stellt sich auf 
 horizont.net vor, dass 
„im Zeit alter der Inhalts- 
und Reiz über flutung“ 
durch Social Media und 
Streaming das lineare 
Fernsehen ein Comeback 
feiert

https://news.verdi.de
https://kurzelinks.de/luc0
http://horizont.net
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ver.di ist nicht nur die Gewerkschaft 
mit den rund 1000 Berufen, sie ist 
auch die Gewerkschaft mit Men-
schen vieler Nationalitäten und ent-
sprechend vieler Sprachen. Allein 
die Deutsche Post beschäftigt Men-
schen, die zusammengenommen 
bald 200 Sprachen abdecken. Da 
kann sich schon die Frage stellen: 
Wie bitte streikt man ohne babylo-
nische Verhältnisse zu bekommen? 
Bibelfeste Leser*innen erinnern an 
den Turmbau zu Babel, der an 
sprach lichen Verständigungsproble-
men scheiterte. 

Eine kluge und praktische Idee

Nun ist die Main-Post dem Phäno-
men der Sprachenvielfalt beim 
Streik von Handelsbeschäftigten auf 
den Grund gegangen. „Streiken 
ohne Sprachgewirr“, heißt es da am 
24. Juni. Und weiter: „… wenn es 
um die Details rund um den schnö-
den Mammon geht, kann es mitun-
ter manchmal kompliziert werden. 
Selbst wenn man die gleiche Spra-
che spricht. Wie aber soll man sich 
verstehen, wenn plötzlich mehrere 
Nationalitäten ins Spiel kommen, 

die nicht dieselbe Sprache spre-
chen?“ 

Der Bericht sieht da ver.di „als 
Vorreiter in der multilingualen Ver-
ständigung“ und macht dazu einen 
kleinen Erklär-Schlenker: „Klar, 
könnte man jetzt sagen. Gedanklich 
stehen sie (ver.di; Anmerk. d. Red.) 
ja den Sozis nahe, wo an Parteita-
gen oder bei Maifeiern gerne der 
Internationale-Klassiker geschmet-
tert wird.“ Allerdings spielte sich tat-
sächlich folgendes beim Warnstreik 
vor dem Kaufland-Zentrallager in 
Donnersdorf ab, wo viele Beschäf-
tigte der 570-köpfigen Belegschaft 
einen Migrationshintergrund haben: 
Damit „aber auch wirklich jeder Mit-
arbeiter und jede Mitarbeiterin bei 
der Arbeitsniederlegung alles mit-
bekam, was der Herr Streikleiter da 
vorne am Mikrofon so von sich gab, 
hatte eben dieser eine nicht unkluge 
wie ebenso praktische Idee. Kurzer-
hand hatte er einige Dolmetscher 
aus der Belegschaft organisiert und 
diese zum Übersetzen abkomman-
diert.“ Da wurde seine schmetternde 
Rede unter anderem ebenso in Pol-
nisch und Ungarisch geschmettert. 
Und so war am Ende auch dem letz-

ten Streikenden klar, „wie viel Mo-
neten künftig mehr in seinem Porte-
monnaie landen sollen“.

Doch ver.di hat noch einiges mehr 
auf der Streikpfanne. Das Schwein-
furter Tagblatt berichtet am selben 
Tag von einem anderen Streik im 
Handel in – eben – Schweinfurt. 
„So etwas kannst du nicht bestel-
len“, wird dort der zuständige 
ver.di-Gewerkschaftssekretär Peter 
König „mit einem breiten Grinsen“ 
zitiert. Ein Großteil der über 100 
Streikenden aus dem Edeka-Lager 
in Gochsheim hatte sich nämlich di-
rekt neben dem Streiklokal in einem 
Café vor der Schweinfurter Kunst-
halle versammelt und spontan einer 
Aerobic-Gruppe, die ebendort trai-
nierte, angeschlossen: „Die Hüften 
kreisen, die Arme fliegen, rhythmi-
sche Schritte gehören auch dazu – 
streiken darf auch Spaß machen.“ 
Genau, ein bisschen Spaß muss 
sein, auch im Streik, sonst wäre ak-
tuell das Elend, in dem die Arbeit-
geber im Handel ihre Beschäftigten 
stecken lassen wollen, auch kaum 
auszuhalten. Und dass deshalb 
Fäuste fliegen, kommt natürlich 
nicht in Frage. Petra Welzel

D I E  P R E S S E  S H O W  ....................................................................................................................

Armes Deutschland
KINDERGRUNDSICHERUNG – Keine Einigung: Finanzminister Lindner stellt sich quer 

(hela) Die Kindergrundsicherung 
ist eins der großen sozialpoliti-
schen Projekte, auf das sich die 
Ampelkoalition verständigt hat. 
Damit will die Regierung Familien 
stärken und mehr Kinder aus der 
Armut holen, so steht es zumindest 
in ihrem Koalitionsvertrag. Seit 
Monaten sorgt die geplante Kin-
dergrundsicherung aber für Streit 
in der Ampel-Koalition. Es wird 
heftig über die Finanzierung disku-
tiert. Auch das Treffen von Famili-
enministerin Lisa Paus (Bündnis 
90/Die Grünen) mit Finanzminister 
Christian Lindner (FDP) und Kanz-
ler Olaf Scholz (SPD) am 20. Juni 
brachte keine Einigung, ge-
schweige denn einen Gesetzent-
wurf. Paus aber bleibt zuversicht-
lich, dass es bis zum Beginn der 
Sommerpause zu einer Einigung 
kommen wird.

Immerhin hat sie bei der Amts-
übernahme vor mehr als einem 
Jahr angekündigt, dass jetzt eine 

Kindergrundsicherung geschaffen 
werde, die wirksam vor Armut 
schützt und ankommt. Eckpunkte 
seien, so sagte die Ministerin noch 
einen Tag vor dem Treffen mit Lind-
ner und Scholz, mit dem Kanzler-
amt bereits abgestimmt. Ausge-
zahlt werden soll die Kindergrund-
sicherung ab 2025.

„Kinderarmut in einem reichen 
Land wie Deutschland ist eine 
Schande“, brachte es die damalige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
CDU, bereits vor Jahren auf den 
Punkt. Trotzdem gilt jedes fünfte 
Kind in Deutschland als armutsge-
fährdet. Die Ampelregierung will 
das nun ändern. In der Kinder-
grundsicherung sollen bisherige 
Leistungen zusammengefasst wer-
den: Kindergeld, Kinderzuschlag, 
Bürger*innengeld für Kinder sowie 
Teile des Bildungs- und Teilhabe-
pakets. Paus kündigte an, die Kin-
dergrundsicherung werde aus ei-
nem Garantiebetrag für alle Kinder 

und einem Zusatzbeitrag bestehen, 
der sich nach der Höhe des Famili-
eneinkommens richtet. 

Kosten: 12 Milliarden Euro

Insbesondere bei der Finanzierung 
der Kindergrundsicherung stellt 
sich die FDP, allen voran Bundes-
finanzminister Christian Lindner, 
quer. Auf 12 Milliarden Euro 
schätzt Lisa Paus die Kosten. Lind-
ner hat im Vorfeld schon darauf 
hingewiesen, dass es für eine 
 solche Leistung kaum finanziellen 
Spielraum gebe. Der ver.di-Vor-
sitzende Frank Werneke hat in 
 diesem Zusammenhang bereits 
mehrfach davor gewarnt, dass 
ein  solch  wichtiges Projekt nicht 
am Widerstand der FDP scheitern 
dürfe. „Ausreichende Unterstüt-
zung und Förderung der Kinder 
sind unerlässlich für die Zu- 
kunft unseres Landes“, so Wer-
neke.

Mitten hinein

„Wir stehen am Beginn 
eines Jahrzehnts der 
Massenradikalisierung“, 
sagt die Extremismus-
forscherin und Investi-
gativjournalistin Julia 
Ebner. Noch vor weni-
gen Jahren zielten Extre-
misten auf den Rand, 
auf Einzelgänger und 
weit Abgetriebene. 
Doch seit Corona, dem 
Sturm aufs Kapitol in 
den USA und dem Ukra-
ine-Krieg ist Radikalisie-
rung zu einem Massen-
phänomen geworden. 
Nach vielen Jahren wis-
senschaftlicher Arbeit 
und Recherche, nach 
zahlreichen verdeckten 
Einsätzen glaubte Julia 
Ebner ihren Forschungs-
gegenstand zu kennen. 
Doch mit der Corona-
Pandemie ändert sich 
das. Plötzlich wenden 
sich überall, im Freun-
deskreis, in der Familie 
Leute ab: Massenbewe-
gungen, rekrutiert aus 
der Mitte der Gesell-
schaft, entstehen – 
Querdenker, QAnon, 
Impfgegner –, radikal 
und brandgefährlich. 
Ebner beobachtet diese 
Massenradikalisierung 
genau, begibt sich mit-
ten hinein, bewertet sie 
wissenschaftlich, um am 
Ende laut Alarm zu 
schlagen. Aber auch um 
zu zeigen: Ein Weg zu-
rück zum Gespräch ist 
möglich.

JULIA EBNER, MASSEN
RADIKALISIERUNG. WIE 
DIE MITTE EXTREMISTEN 
ZUM OPFER FÄLLT, 
SUHRKAMP NOVA,  
AUS DEM ENGLISCHEN 
ÜBERSETZT VON KIRSTEN 
RIESSELMANN,  
360 SEITEN,  
ISBN 978-3-518-47314-6, 
20 €
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 Es braucht dringend Schutz
KRANKENHÄUSER – Etlichen deutschen Kliniken droht die Schließung

(fsc) Die Lage ist dramatisch – jedes 
fünfte deutsche Krankenhaus ist laut 
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG) in den kommenden 
Jahren von einer Schließung be-
droht. „Es braucht jetzt einen schnel-
len Schutz vor Insolvenzen“, forderte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Syl-
via Bühler anlässlich des Protestta-
ges der DKG am 20. Juni in Berlin.

Die DKG hatte die deutschen 
Krankenhäuser zum bundesweiten 
Protesttag „Alarmstufe Rot – Kran-
kenhäuser in Not“ aufgerufen, um 
auf die katastrophale wirtschaftli-
che Lage in zahlreichen Kliniken 
aufmerksam zu machen. Strukturel-
le Unterfinanzierung und die Folgen 
der Inflation würden die Versor-
gungslandschaft in Deutschland 
wie nie zuvor seit dem Ende des 
zweiten Weltkriegs bedrohen. „In-
flation und allgemeine Kostenstei-
gerung treiben die Kliniken in ein 
Defizit von 10 Milliarden Euro bis 
Ende 2023“, so die DKG. 

„Es wäre unverantwortlich, Klini-
ken zu schließen, die für eine flä-
chendeckende, wohnortnahe und 
bedarfsgerechte Krankenhausver-

sorgung gebraucht werden“, so Syl-
via Bühler während der Kundge-
bung. Die Bundesregierung müsse 
den Krankenhäusern mit einem 
kurzfristigen Zuschuss von mindes-
tens 10 Milliarden Euro unter die 
Arme greifen, um die flächende-
ckende Versorgung zu sichern. „Die 
Entscheidung über die Zukunft des 
Gesundheitswesens darf nicht dem 
Bundesfinanzminister überlassen 
werden. Krankenhäuser sind ein ele-
mentar wichtiger Teil der Daseins-
vorsorge, diese darf nicht zur Debat-
te stehen, weil Herr Lindner andere 
fiskalische Prioritäten setzen will.“

Bedarfsgerechte Finanzierung

Bund und Länder stünden in der 
Verantwortung, notwendige Investi-
tionen vollständig zu finanzieren. 
„Versichertenbeiträge, die für die 
Krankenversorgung und das Perso-
nal gedacht sind, dürfen nicht län-
ger für Investitionen in Gebäude 
und Geräte zweckentfremdet wer-
den“, forderte die Gewerkschafterin. 
An Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) appellierte sie, 

Ernst zu machen mit der angekün-
digten Abkehr vom ökonomisierten 
Fallpauschalen-System. „Die DRGs 
gehören komplett ersetzt durch eine 
bedarfsgerechte Finanzierung.“

Auch der Bundesverband Deut-
scher Privatkliniken (BDPK) schloss 
sich dem Protest an. Auf der Kund-
gebung forderte BDPK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Bublitz einen 
Stufenplan gegen die drohende 
Pleitewelle.

ver.di stehe an der Seite der Klini-
ken, von denen viele ums wirt-
schaftliche Überleben kämpfen, 
sagte Sylvia Bühler. „Zugleich ist 
klar, dass Steuergeld und Versicher-
tenbeiträge nicht dazu dienen, die 
Taschen kommerzieller Betreiber zu 
füllen. Zentral muss sein, die best-
mögliche Versorgung und gute Ar-
beitsbedingungen in den Kranken-
häusern zu ermöglichen“, so Bühler 
weiter. Dazu gehöre die rasche Ein-
führung bedarfsgerechter Personal-
vorgaben, angefangen mit der von 
ver.di, der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft und dem Deutschen 
Pflegerat entwickelten PPR 2.0 für 
die Pflege im Krankenhaus.

 Ungerechte Lohnlücke 
ENTGELTTRANSPARENZGESETZ – Warum Deutschland versagt und die EU jetzt handelt

Laut offiziellen Statistiken verdie-
nen Frauen in Deutschland durch-
schnittlich 18 Prozent weniger als 
Männer. Diese Ungleichheit ist nicht 
nur ungerecht, sondern auch eine 
Verletzung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung – und das ob-
wohl in Deutschland neben dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz das sogenannte Entgelttrans-
parenzgesetz gilt. Das Gesetz, das 
am 6. Januar 2018 in Kraft getreten 
ist, will die Entgeltlücke zwischen 
Frauen und Männern verringern. Es 
soll Unternehmen mit mehr als 200 
Beschäftigten verpflichten, über die 
Gehaltsstrukturen im Betrieb Aus-
kunft zu geben und mögliche ge-
schlechtsbedingte Diskriminierung 
aufzudecken und anzugehen. 

Dazu wurden als Kernelemente 
Auskunftsanspruch, Prüfverfahren 
und Berichtspflicht verankert, aller-
dings ist es an diesen entscheiden-
den Stellen nicht konsequent aus-

gestattet. Mit der Folge, dass nur 
wenige Beschäftigte von ihrem Aus-
kunftsrecht Gebrauch machen. Zu-
dem gilt es nur in Betrieben mit 
mehr als 200 Mitarbeitenden. Die 
ver.di-Frauen kritisieren, dass es in 
der jetzigen Form ein zahnloser Ti-
ger ist.

Mechanismen zur Durchsetzung

Die EU geht nun einen Schritt weiter 
und setzt auf Durchsetzungsmecha-
nismen. Die Mitgliedstaaten müs-
sen wirksame Sanktionen und Maß-
nahmen festlegen, um Verstöße 
gegen die Richtlinie zu sanktionie-
ren. Dies soll sicherstellen, dass 
Unternehmen die Vorschriften ernst 
nehmen und gleiche Bezahlung als 
Grundprinzip der Arbeitswelt ak-
zeptieren. Außerdem fordert die 
Richtlinie nun eine Prüfung der 
Lohngerechtigkeit. Arbeitgeber mit 
mehr als 100 Beschäftigten sollen 

regelmäßig Daten zum Gender Pay 
Gap vorlegen. Liegt die Lücke über 
5 Prozent, müssen die Arbeitgeber 
gemeinsam mit den Vertretungen 
der Arbeitnehmenden eine Entgelt-
bewertung analysieren und die Lü-
cke beseitigen.

„Die geringe Wirkung des Ent-
gelttransparenzgesetzes und die 
nach wie vor viel zu hohe Entgelt-
lücke machen den dringenden 
Handlungsbedarf in Deutschland 
überdeutlich“, sagt Karin Schwend-
ler, Leiterin des Bereichs Frauen und 
Gleichstellungspolitik beim ver.di-
Bundesvorstand.

 Der Lohnunterschied zwischen 
den Geschlechtern beträgt in der 
EU aktuell 13 Prozent, Deutschland 
liegt mit 18 Prozent also weit über 
dem europäischen Durchschnitt. 
Die EU-Mitgliedsstaaten haben 
jetzt drei Jahre Zeit, die Richtlinie 
in geltendes nationales Recht um-
zusetzen. 

Drittletzte –  
absurd!
Die Diskussion um die 
Entgeltgerechtigkeit dreht 
sich in Deutschland im 
Kreis. Selbst das lange 
herbeigesehnte Entgelt-
transparenzgesetz ent-
faltet durch seine halbher-
zige Ausgestaltung nur 
wenig Wirkung. Und nun 
stehen wir da, auf dem 
drittletzten Platz im EU-
Vergleich. Let that sink! 
Gewerkschaften nehmen 
dafür insbesondere Arbeit-
geberverbände in die 
Pflicht: Sie sollen endlich 
konkrete Maßnahmen 
entwickeln wie transpa-
rente und faire Lohnstruk-
turen, familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen, För-
derung von Frauen in Füh-
rungspositionen und Gen-
der Pay Audits, also regel-
mäßige Untersuchungen 
im Unternehmen, um 
mögliche Lohnunterschie-
de aufzudecken. Aber die 
Entgeltgerechtigkeit ist 
nicht nur eine Frage der 
Gleichstellung. Deutsch-
lands Wirtschaft schwä-
chelt – und wir wissen, 
dass eine gleichberechtig-
te Bezahlung von Frauen 
positive Auswirkungen auf 
die Wirtschaft hat. Wenn 
Frauen fair entlohnt wer-
den, steigt ihre finanzielle 
Unabhängigkeit und da-
mit auch ihre Kaufkraft. 
Das wiederum führt zu 
einer Stärkung des gesam-
ten Wirtschaftssystems. Es 
ist absurd, dass Deutsch-
land, eine der größten 
Volkswirtschaften Euro-
pas, dieses Potenzial nicht 
erkennt und nutzt. 

K O M M E N T A R

RITA SCHUHMACHER IST 
REDAKTEURIN DER VER.DI 
PUBLIK UND VER.DI NEWS
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 Dreckige Verträge
SELBSTSTÄNDIGE – Unterm Knebel vom Waschstraßenbetreiber

(fsc) „Die IMO Autopflege GmbH 
steht für saubere Autos – aber 
wenn es um die Verträge mit den 
Betreibern ihrer Waschstraßen 
geht, ist die Vertragsgestaltung al-
les andere als sauber“, sagt Thors-
ten Dossow, ver.di-Bezirksge-
schäftsführer Mittelbaden-Nord-
schwarzwald. Die Betreiber der 
derzeit bundesweit 280 Wasch-
straßen – sogenannte „Partner“ 
der IMO – werden aktuell mit neu-
en Verträgen gezwungen, ihre Ei-
genleistungen aufzugeben. Ein Zu-
satzgeschäft, mit dem sie bisher 
ihre Existenz sichern und ihre An-
gestellten bezahlen konnten. 
Wenn IMO damit durchkomme, 
bedeute das das finanzielle Aus ei-
niger Waschstraßen und Arbeits-
plätze. 

IMO – nach eigenen Angaben 
der größte Waschstraßenbetreiber 
der Welt – arbeitet mit angeblich 
selbstständigen Gewerbetreiben-
den zusammen, die als Handels-
vertreter im Namen von IMO agie-
ren sollen. Ob diese „Partner“ tat-
sächlich selbstständig handeln 
können, ist allerdings fraglich. 
Waschstraßenbetreiber Peter Krau-
se, seit 1985 „Partner“ in Karlsruhe 
und seit Anfang dieses Jahres 
ver.di-Mitglied als Solo-Selbststän-
diger, betreibt seine Waschstraße 
schon seit 38 Jahren. Über die 
 Jahre habe es immer mehr Vor-
gaben von IMO und immer weni-
ger Handlungsspielraum für die 

Betreiber gegeben, sagt er. Mittler-
weile sei alles vorgegeben: „Man 
kann nichts mehr selbst entschei-
den, eigentlich sind wir Ange-
stellte.“

Technik, Öffnungszeiten und 
Waschpreise – alles ist standardi-
siert. Von den Waschpreisen der 
jeweiligen Anlage geht der Groß-
teil an den Konzern, eine geringe 
Provision zwischen 50 Cent bis 
2,50 Euro pro Wäsche bleibt bei 
den vermeintlichen „Partnern“. 
Davon sich selbst und das Personal 
zu bezahlen, „war schon immer ex-
trem schwierig“, sagt Krause, der 
seine Waschstraße mit sechs ge-
ringfügig Beschäftigten betreibt. 
Lange war es den „Partnern“ aber 
wenigstens erlaubt, Eigenleistun-
gen wie Staubsaugen, Felgenreini-
gung und Autokosmetik anzubie-
ten – zu selbstgestalteten Preisen, 
die zu 100 Prozent in ihrer Tasche 
blieben.

Daumenschrauben angelegt

Als die IMO den Betreibern im Jahr 
2014 das Staubsaugergeschäft 
wegnahm, war das bereits ein gro-
ßer Einschnitt. Da Autokosmetik 
schon seinerzeit keine große Ein-
nahmequelle mehr war, blieb nur 
noch die Felgenreinigung, um et-
was Geld zu verdienen. Einer der 
Vertragspartner klagte wegen Un-
selbstständigkeit und das Arbeits-
gericht Karlsruhe stellte 2016 in 

erster Instanz fest, dass die Wasch-
straßenbetreiber keine Partner, 
sondern Angestellte seien. Einen 
Tag bevor der Prozess in die zweite 
Instanz ging, wird der Kläger von 
IMO mit einer Abfindung ruhigge-
stellt, erzählt Krause.

Nun soll auch das Felgenge-
schäft wegfallen. Mit dem Umbau 
der Waschstraßen, den IMO mo-
mentan überall in Deutschland 
 vorantreibt, erhalten die „Partner“ 
neue Verträge, die das Felgenge-
schäft verbieten. Das soll zukünftig 
im Waschpreis inklusive sein – also 
im Preis, der zum Großteil an den 
Konzern geht. „Das bedeutet einen 
Verlust von etwa 100.000 Euro, so 
können wir unser Personal nicht 
mehr bezahlen“, sagt Krause. 

„IMO legt uns die Daumen-
schrauben an“, so der 64-Jährige 
weiter. Wer nicht unterschreibt, 
bekomme eine Kündigung. Hilfe-
suchend wendet er sich Anfang 
2023 an ver.di und landet bei 
Thorsten Dossow. Der ist empört 
über die Vorgehensweise von IMO. 
Damit ver.di wirklich helfen kann, 
müssen die Waschstraßenbetreiber 
aber ver.di-Mitglieder sein. Krause 
trommelt andere IMO-„Partner“ 
aus ganz Deutschland zusammen 
und gemeinsam treten sie in ver.di 
ein. Die mittlerweile 78 Mitglieder 
werden nun als Solo-Selbstständi-
ge von ver.di unterstützt. Erster 
Schritt: Öffentlich auf die Zustände 
aufmerksam machen.

FRISEURHANDWERK HESSEN – 
Friseurinnen und Friseure in Hes-
sen bekommen künftig mehr Lohn. 
Eine entsprechende Tarifeinigung 
hat ver.di Hessen mit dem Landes-
innungsverband für das Friseur-
handwerk Hessen erreicht. Mit 
dem neuen Abschluss steigen ihre 
Stundenlöhne zum 1. Juni 2023 im 
Vergleich zum alten Tarifvertrag 
um bis zu 17,4 Prozent (Lohngrup-
pe 7). Eine erfahrene Friseurin er-
hält ab Juni 2023 so 14,50 Euro in 
der Stunde und damit 13,9 Prozent 
mehr. Zum 1. Juni 2024 werden 
alle Lohngruppen nochmals um 
weitere 3,5 Prozent angehoben. 
Der neue Entgelttarifvertrag hat 

eine Laufzeit bis zum 31. Dezem-
ber 2024.

VATTENFALL HAMBURG – Für die 
TG Vattenfall in Hamburg gibt es ein 
Verhandlungsergebnis: Es besteht 
aus einer Einmalzahlung in Höhe 
von 300 Euro brutto für den Monat 
Juni 2023, zahlbar im Juli 2023 für 
alle Beschäftigten, außer Azubis. 
Ab 1. Juli 2023 ist eine lineare Er-
höhung von 6,2 Prozent vorgese-
hen; ab 1. August 2024 eine weite-
re lineare Erhöhung von 3 Prozent. 
Auszubildende erhalten ab 1. Juni 
2023 eine Tariferhöhung von 250 
Euro brutto monatlich. Laufzeit: 
1.  Juni 2023 bis 30. November 

2024 (18 Monate). Hinzu kommt 
eine Maßregelungsklausel, dass für 
die Teilnahme am Arbeitskampf 
kein Entgeltabzug erfolgt, auch kei-
ne Nachteile für die Teilnahme. Für 
den Tag gilt die normale Arbeitszeit. 
Exklusiv für ver.di-Mitglieder sieht 
das Ergebnis ab sofort einen Frei-
stellungstag pro Halbjahr für die 
Laufzeit des Tarifvertrages vor. Die 
restliche Inflationsausgleichsprämie 
in Höhe von 1000 Euro wird für alle 
Beschäftigten schnellstmöglich aus-
gezahlt (auch für Auszubildende 
und Teilzeitbeschäftigte in dieser 
Höhe!) Die Tarifkommission wird 
das Ergebnis bewerten und darüber 
entscheiden.

https://www.cua-web.de/verdi


5......................................................................................................... ver.di news 10 · 1. Juli 2023
T A R I F  &  B E T R I E B

 Drängende Probleme
CONTENT MODERATOREN – ver.di fordert Ende der Outsourcing-Mentalität

Content Moderator*innen bilden 
ein relativ neues Berufsfeld, wes-
halb am 14. Juni nun zum ersten 
Mal überhaupt ein Fachgespräch im 
Ausschuss für Digitales des Bundes-
tages zum Thema „Arbeitsbedin-
gungen für Content Moderatorin-
nen und Moderatoren“ stattfand. 
Die Anhörung hat ein Schlaglicht 
auf die drängenden Probleme und 
die prekären Arbeitsverhältnisse der 
Beschäftigten geworfen. 

Weltweit löschen schätzungswei-
se mehrere Hunderttausend Con-
tent Moderator*innen im Internet 
Inhalte, die der Rest der Welt nicht 
zu sehen bekommt. Hikmat El-Ham-
mouri, ver.di-Gewerkschaftssekretär 
und Mitorganisator des ersten 
deutschlandweiten Content Mode-
rators Summit, betont: „Content 
Moderatoren sind ein menschlicher 
Filter für das Grausamste, was es 
gibt.“ 

Content Moderator Cengiz Hak-
söz arbeitet seit November 2018 für 
Telus International und hat im Aus-
schuss tiefen Einblick in die Heraus-
forderungen, mit denen Content 
Moderator*innen konfrontiert sind, 
gegeben. Nach fünf Jahren seien 

sein Gehirn, sein Körper und sein 
Herz über 4000 Stunden gewalttä-
tigsten Materials ausgesetzt wor-
den. Er fordert: Allen Beschäftigten 
soll eine psychologische Betreuung 
zur Verfügung stehen und jedes 
Unternehmen soll sich von unab-
hängigen Experten über wirksame 
Schutzmaßnahmen beraten lassen 
und die Empfehlungen unverzüglich 
umsetzen. 

Die Arbeitsbedingungen in den 
ausgelagerten Unternehmen sind 
deutlich schlechter als bei Beschäf-
tigten mit direkten Arbeitsverträgen 
wie beispielsweise bei TikTok Ger-
many. Auch deshalb wurde wäh-
rend der Anhörung ein Stopp der 
Outsourcing-Mentalität gefordert. 
Die Social-Media-Konzerne geben 
die Verantwortung an Outsourcing-
Unternehmen mit sehr schlechten 
Arbeitsbedingungen, hohen und 
stressigen Arbeitsanforderungen, 
wenig Pausen und ständigen Leis-
tungskontrollen, ohne selbst dafür 
einzustehen. Die Anerkennung des 
Berufs und seiner Belastungen so-
wie das Recht, grundsätzlich über 
die Arbeitsbedingungen sprechen 
zu dürfen, werden ebenfalls als 

wichtige Forderungen an die Politik 
genannt.

Gewerkschaften spielen 
entscheidende Rolle

Eine der zentralen Herausforderun-
gen ist die starke betriebliche Ab-
hängigkeit vieler Content Modera-
tor*innen. Deswegen ist es ratsam, 
die Hilfe von Gewerkschaften in An-
spruch zu nehmen. Auf Nachfrage 
erklärte Julia Kloiber von der NGO 
Superrr Lab, dass insbesondere bei 
denjenigen, die zu den englischspra-
chigen Arbeitskräften gehören, nicht 
selten die Aufenthaltserlaubnis an 
den Arbeitsplatz gebunden ist, was 
von Outsourcing-Unternehmen aus-
genutzt wird. Die Arbeitsverträge 
sind befristet, undurchsichtig und 
rechtsunsicher, was zu Unsicherhei-
ten und Unklarheiten für die Mode-
rator*innen führt. Gewerkschaften 
können an dieser Stelle nicht nur 
über Rechte aufklären, führt Kloiber 
aus, darüber hinaus spielen sie, wie 
am Beispiel von der Betriebsrats-
gründung bei TikTok deutlich wurde, 
eine entscheidende Rolle bei der be-
trieblichen Organisation.

Die neue 
 Sondermarke
Seit 2011 gibt es anläss-
lich der ver.di-Bundeskon-
gresse sowohl eine Brief-
marke als auch einen 
Sonderstempel – so auch 
zu diesem Kongress 
#6BK23 ab dem 17. Sep-
tember 2023. Die Brief-
marken werden die Werte 
0,85 € für einen Brief und 
0,70 € für eine Postkarte 
haben. Es wird auch ein 
Heftchen geben mit bei-
den Werten. Die Brief-
marken können in Rollen 
zu 100 Briefmarken im 
Vorfeld bestellt werden, 
Heftchen können aus-
schließlich die Bundesver-
waltung, Landesbezirke 
und Bezirke bestellen. Der 
Bestellschein wird ab Juli 
auf den Seiten des Bun-
deskongresses zu finden 
sein (verdi.de/ueber
uns/bundeskongress 
2023).
Wer ein Postversandstück 
mit dem Sonderstempel 
haben möchte, kann den 
Brief/die Postkarte fran-
kieren und in einem aus-
reichend frankierten Um-
schlag senden an:
ver.di
Kongress-Sonderstempel 
10112 Berlin
Dort werden die Briefe 
geöffnet und der Inhalt 
zum Stempeln an die 
Deutsche Post weiterge-
geben. Auf dem Kongress 
selbst wird es Montag 
und Dienstag ein Sonder-
postamt geben, das den 
Sonderstempel direkt 
stempelt. An den übrigen 
Tagen wird es einen Brief-
kasten geben, in dem alle 
Briefe und Postkarten, die 
eingeworfen werden, 
noch den Sonderstempel 
erhalten werden.

6. VE R.DIBUNDESKONGRESS

Streik bei IKEA
TARIFRUNDE HANDEL – IKEA-Beschäftigte aus 35 Filialen im Ausstand

Rund 600 Beschäftigte aus 35 
IKEA-Niederlassungen kamen am 
22. Juni zur deutschen Firmenzen-
trale nach Hofheim-Wallau. Man-
che Mitarbeiter*innen nahmen da-
für stundenlange Busfahrten auf 
sich. Die IKEA-Beschäftigten forder-
ten mit dem Streik die Firmenlei-
tung auf, sich aufseiten der Arbeit-
geber des Einzelhandels für einen 
raschen Tarifabschluss ohne Kauf-
kraftverlust einzusetzen. IKEA ist im 
Einzelhandel tarifgebunden.

Da die regionalen Tarifrunden 
des Einzelhandels bundesweit sei-

tens der Arbeitgeber blockiert und 
ins Stocken geraten waren, hatte 
der ver.di-Fachbereich Handel zu 
dem ganztägigen Streiktag aufge-
rufen. Die Forderungen für den Ein-
zelhandel in Hessen sind unter an-
derem eine Erhöhung der Stunden-
sätze um 2,50 Euro bei einer 
12-monatigen Laufzeit. Das ent-
spricht einer nötigen und kräftigen 
Forderung von etwa 14 Prozent 
mehr Lohn, die die Beschäftigten 
im Einzelhandel, die bundesweit 
unterdurchschnittlich verdienen 
und überproportional von der Teue-

rungsrate betroffen sind, dringend 
brauchen. 

Die Arbeitgeber im hessischen 
Einzelhandel hatten zuletzt eine Er-
höhung der Löhne und Gehälter 
um  7,5 Prozent bei einer Laufzeit 
von 24 Monaten angeboten sowie 
eine zweistufige steuer- und abga-
benfreie Inflationsausgleichsprämie 
von 1000 Euro. Laut ver.di ein „in-
akzeptables Angebot“, es würde für 
die Beschäftigten einen deutlichen 
Kaufkraftverlust bedeuten. Die Ver-
handlungen sollen am 11. Juli fort-
gesetzt werden.

T A R I F L I C H E S  ...................................................................................................................................

VERBÄNDE – Die ver.di-Bundesta-
rifkommission hat am 16. Juni die 
Tarifverhandlungen für die Auszu-
bildenden der DGB Rechtsschutz 
GmbH abgeschlossen. Die Sozial-

partner haben sich auf folgendes 
Ausbildungsentgelt (jeweils brutto 
monatlich) ab dem 1. August 2023 
geeinigt: 1. Ausbildungsjahr: 1000 
Euro, 2. Jahr: 1080 Euro, 3. Jahr: 

1160 Euro. Zudem wurde eine Er-
höhung der Prämie bei erfolgrei-
chem Abschluss im ersten Prüfungs-
versuch von bisher 200 auf jetzt 
400 Euro vereinbart.

http://verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2023
http://verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2023
http://verdi.de/ueber-uns/bundeskongress-2023
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Urlaub?  
Jetzt mit Recht!

(GL) Zweifellos gehört 
der Urlaub zu den wich-
tigen Ansprüchen aus 
dem Arbeitsverhältnis. In 
der Regel ist er in Tarif-
verträgen und Betriebs-
vereinbarungen fixiert, 
aber für Teile der Arbeit-
nehmerschaft gilt dies 
nicht. Einen Mindest-
urlaubsanspruch haben 
Vollzeitbeschäftigte von 
20 Arbeitstagen. Das ist 
im Bundesurlaubsgesetz 
(BurlG) geregelt; es gilt 
seit 60 Jahren.
In der betrieblichen Rea-
lität sind Urlaubsansprü-
che nicht selten Streit-
gegenstand: Berech-
nungsmodalitäten, auto-
ritäre Regelungen durch 
den Arbeitgeber, Erkran-
kung im Urlaub, Verfall 
oder gar Verjährung von 
Urlaubsansprüchen. Ar-
beitsgerichtliche Ausein-
andersetzungen folgen; 
der 9. Senat des Bundes-
arbeitsgerichts musste 
sich 2022 viermal mit 
Urlaubsstreitigkeiten 
befassen. 
Ein jüngst erschienener 
Basiskommentar zum 
Bundesurlaubsgesetz 
führt in die rechtlichen 
Grundlagen ein und be-
reitet sie umfassend und 
kompetent auf. Berück-
sichtigt sind auch die 
Mitbestimmungsrechte 
der Arbeitnehmervertre-
tungen. Eine wichtige 
Arbeitshilfe für Betriebs- 
und Personalräte. 

BASISKOMMENTAR 
BUNDESURLAUBS
GESETZ, BUND-VERLAG, 
FRANKFURT/MAIN, 2023,  
230 S., 39 €,  
ISBN 978-3-7663-7082-2

A U C H  D A S  N O C H

 Mini-Lohn für Häftlinge unzulässig
ARBEITSVERGÜTUNG IM STRAFVOLLZUG – Stundenlöhne kaum über 2,50 Euro

(pm) Mit zwei Entscheidungen 
hat  das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) am 20. Juni 2023 (2 BvR 
166/16, 2 BvR 1683/17) die lan-
desrechtlichen Arbeitsvergütungen 
für Strafgefangene für verfas-
sungswidrig erklärt. Die nach Vor-
schriften nach Artikel 46 des Baye-
rischen Strafvollzugsgesetzes und 
nach Paragraf 32 des Strafvoll-
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
geltenden Regelungen sind mit 
dem Resozialisierungsgebot von 
Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Absatz 1 des Grund-
gesetzes (GG) unvereinbar, bean-
standete das BVerfG. Das Bundes-

verfassungsgericht forderte beide 
Länder auf, ihre Gesetze entspre-
chend zu ändern.

9 Prozent des Durchschnitts
einkommens

Für geleistete Arbeit erhalten Straf-
gefangene in Haftanstalten beider 
Länder derzeit eine Vergütung in 
Höhe von 9 Prozent des Durch-
schnittseinkommens der Versicher-
ten der Deutschen Rentenver-
sicherung, hinzu kommen je nach 
Beschäftigungsdauer arbeitsfreie 
Tage. In der Praxis kommt es nach 
Medienberichten zu einem Stun-

denlohn, der kaum 2,50 Euro er-
reicht. 

Die Verfassung gebiete, den 
Strafvollzug auf das Ziel der Reso-
zialisierung auszurichten. Gefan-
gene müssten beanspruchen kön-
nen, dass dieser Zielsetzung ge-
nügt werde und das verfassungs-
rechtliche Resozialisierungsgebot 
für alle staatliche Gewalt verbind-
lich sei, ermahnte das Bundesver-
fassungsgericht. Im Resozialisie-
rungskonzept müsse daher erkenn-
bar sein, welchen Stellenwert der 
Faktor Arbeit habe und dass die 
geleistete Arbeit angemessene An-
erkennung finde.

 Rückzahlung unzulässig
PERSONALVERMITTLERPROVISION – Arbeitgeber muss unternehmerisches Risiko tragen

(pm) Eine arbeitsvertragliche Rege-
lung, nach der ein Arbeitnehmer 
bzw. eine Arbeitnehmerin verpflich-
tet ist, bei vorzeitiger Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses dem Ar-
beitgeber eine von diesem gezahlte 
Personalvermittlerprovision zurück-
zuzahlen, ist unwirksam. So urteilte 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 
20. Juni 2023 (1 AZR 265/22). Das 
Gericht begründete die Entschei-
dung mit Hinweis auf den Paragraf 
307 Absatz 1, Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB). Danach 
sind in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen Bestimmungen unwirk-
sam, „wenn sie den Vertragspartner 
des Verwenders entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben unan-
gemessen benachteiligen.“

Unangemessene  
Benachteiligung

Im vorliegenden Fall schlossen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber im 
März 2021 einen Arbeitsvertrag für 

ein Arbeitsverhältnis ab 1. Mai 
2021. Dieser Vertrag kam durch 
Vermittlung eines Personaldienst-
leisters zustande. Dafür zahlte der 
Arbeitgeber eine Provision in Höhe 
von 4461 Euro, weitere 2230 Euro 
sollten nach Beendigung der Probe-
zeit fällig werden. Nach Paragraf 13 
des Arbeitsvertrages wurde der Ar-
beitnehmer verpflichtet, die Provisi-
onszahlung dem Arbeitgeber zu er-
statten.

Nachdem der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis fristgerecht zum 
30. Juni 2021 gekündigt hatte, be-
hielt die Firma unter Berufung auf 
die erwähnte Erstattungsklausel im 
Arbeitsvertrag 809 Euro ein. Im ar-
beitsgerichtlichen Verfahren forder-
te der Arbeitnehmer die Auszahlung 
des einbehaltenen Betrages. Die 
Regelung des Paragrafen 13 im Ar-
beitsvertrag benachteilige ihn un-
angemessen, so die Begründung. 
Dem schlossen sich bereits die Vor-
instanzen und schließlich auch das 
Bundesarbeitsgericht an. 

Recht auf freie Wahl des 
Arbeitsplatzes 

Das BAG verwies neben der Bestim-
mung im Bürgerlichen Gesetzbuch 
auf das Grundgesetz (GG). Der Klä-
ger werde durch diese arbeitsver-
tragliche Bestimmung in seinem 
von Artikel 12 Absatz 1, Satz 1 des 
Grundgesetzes garantierten Recht 
auf freie Wahl des Arbeitsplatzes 
beeinträchtigt, ohne dass dies 
durch begründete Interessen der 
Beklagten gerechtfertigt wäre, ar-
gumentierte der erste Senat des 
BAG. Weiter heißt es in der Begrün-
dung, der Arbeitgeber habe grund-
sätzlich das unternehmerische Risi-
ko dafür zu tragen, dass sich von 
ihm getätigte finanzielle Aufwen-
dungen für die Personalbeschaf-
fung nicht „lohnen“, weil der Ar-
beitnehmer in rechtlich zulässiger 
Weise sein Arbeitsverhältnis been-
det.

Aktenzeichen 1 AZR 265/22

I M P R E S S U M  .......................................................................................................................................................
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Ärger mit dem Vermieter? 
SERVICE – ver.di-Mieterrechtshotline bietet kostenlose Erstberatung

Die steigenden Mieten belasten 
die Haushaltskassen vieler Men-
schen, die bereits mit den gestie-
genen Lebensmittelpreisen und 
hohen Energiekosten zu kämpfen 
haben. Doch bezahlbarer Wohn-
raum ist knapp und Ärger mit Ver-
mietern oder Hausverwaltungen ist 
in dieser Situation programmiert. 
Unzureichende Reparaturen, unbe-
rechtigte Mieterhöhungen oder 
ungerechtfertigte Kündigungen – 
Mietprobleme können vielfältig 
sein. Doch für ver.di-Mitglieder 
gibt es Unterstützung: Eine Koope-
ration mit dem Deutschen Mieter-
bund ermöglicht eine kostenlose 
telefonische Erstberatung in allen 
Mietrechtsfragen.

Unsere Redakteurin hat selbst 
nach einem Wasserschaden davon 
Gebrauch gemacht: Immer wieder 
trat Wasser aus den maroden Roh-
ren ihrer Berliner Badewanne aus, 
wodurch das Parkett im Flur be-
reits mehrfach aufgeweicht wurde. 
Trotz ihrer monatelangen Bitten 

um Reparaturen in der Wohnung 
hat ihre Hausverwaltung nicht re-
agiert. Daraufhin hat sie die  
ver.di-Mieterrechtshotline angeru-
fen und erfahren, dass sie das 
Recht hat, eine angemessene Frist 
für die Reparaturen zu setzen und 
gegebenenfalls eine Mietminde-
rung geltend zu machen, falls 
der  Vermieter weiterhin untätig 
bleibt.

Mit der Mitgliedsnummer  
zur Hand

Mitglieder von ver.di haben nicht 
nur Rückhalt bei Arbeitsproblemen 
und Tarifverhandlungen, sondern 
erhalten auch Zugang zu verschie-
denen Serviceleistungen. Dazu ge-
hört auch die Mietrechtsberatung, 
bei der ver.di mit dem Deutschen 
Mieterbund e.V. zusammenarbei-
tet. Ein Anruf bei der Mietrechts-
hotline mit der ver.di-Mitglieds-
nummer genügt, um die Beratung 
zu starten.

Die Beratungshotline ist unter der 
Rufnummer 030 / 2 23 23 73 zu fol-
genden Zeiten erreichbar: 

z montags und dienstags von  
12-14 Uhr
z mittwochs von 13-15 Uhr 
z donnerstags von 18-20 Uhr und 
freitags 10-12 Uhr 

Der Service ist kostenfrei, lediglich 
die üblichen Telefongebühren fallen 
an.

Es ist wichtig zu beachten, dass 
die Mietrechtsberatung des Deut-
schen Mieterbunds ausschließlich 
für Mieterinnen und Mieter gilt. 
Fragen rund um Wohneigentum 
oder die Vermietung eigener Ob-
jekte sind von dieser Beratung aus-
geschlossen. Für weiterführende 
rechtliche Beratung wird eine Mit-
gliedschaft in einem dem Deut-
schen Mieterbund e.V. angeschlos-
senen Mieterverein empfohlen. 
Weitere Informationen dazu finden 
sich auf mieterbund.de.

 Emanzipation und Befreiung
DGBFILMPREIS 2023 – Ausgezeichnet „Elaha“ von Milena Aboyan

(pm) Der Filmpreis des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) geht 
in diesem Jahr an den Film „Elaha“ 
von Milena Aboyan. Das Publikum 
des 33. Internationalen Filmfestes 
Emden-Norderney gab dem Film 
die höchste Wertung im DGB-
Wettbewerb für sozial engagierte 
Filme. In ihrem ersten Film in 
 Spielfilmlänge portraitiert die Re-
gisseurin Milena Aboyan (geboren 
1992 in Armenien) eine junge 
Frau, die zerrissen ist zwischen se-
xueller Selbstbestimmung und dem 
Herrschaftssystem des Patriar-
chats. 

Der Druck des Patriarchats

Die Titelfigur, die 22-jährige Elaha, 
steht kurz vor ihrer Hochzeit und 
hat ein Problem: Sie hatte bereits 
Sex. In ihrer patriarchalen Commu-
nity wird aber immer noch erwar-
tet, dass Frauen jungfräulich in die 
Ehe gehen. Auch ihr Verlobter Na-
sim, der selbst unter dem Druck 
dieses patriarchalischen Systems 

leidet, geht von ihrer Jungfräulich-
keit aus. Die Wahrheit zu sagen, 
kommt für Elaha nicht infrage, da 
es die strengen Moralvorstellun-
gen ihrer Familie verletzen würde. 
Sie sucht verzweifelt nach einem 
Ausweg, doch nicht einmal ihren 
beiden besten Freundinnen ver-
traut sie sich an. Der Film ist eine 
psychologische Reise über Emanzi-
pation.

Als die Zeit stehenblieb

Im Rennen um den Filmpreis lief 
auch der 66-minütige Beitrag 
„When Spring came to Bucha“ von 
Mila Teshaieva und Marcus Lenz. 
Butscha ist neben Borodjanka und 
Irpin einer der Kiewer Vororte, die 
im April 2022 zum Sinnbild des 
Grauens im russischen Invasions-
krieg wurden. Nach 35 Tagen Be-
satzung und schweren Kämpfen 
zogen sich die russischen Truppen 
damals wieder zurück. Menschen 
aus den drei Kleinstädten erzählen 
in dem Film von dem Moment, ab 

dem die Zeit stehenblieb: Da ist 
Yuri, Leiter der Stadtwerke, der hän-
deringend Särge sucht, damit die 
vielen Toten bestattet werden kön-
nen. Im Innenhof kocht Olga auf 
einem offenen Feuer, in einem Res-
taurant hat sie 300 Menschen 
Schutz geboten. In einem Klassen-
raum sitzt einsam die Schülerin 
Olenka, zwei Mitschüler wurden ge-
tötet, die anderen sind geflohen. 
Die beiden Filmemacher*innen ge-
ben den Menschen im Kriegsgebiet 
nach der Katastrophe eine Stimme. 
Ihr Film erzählt Geschichten von 
zerstörten Leben, von Grauen und 
Abgründen. Aber auch von Mensch-
lichkeit und Hoffnung – mitten im 
Krieg.

Die Verleihung

Die Auszeichnung für den besten 
Film – „Elaha“ – wurde am 11. Juni 
im Rahmen der Preisverleihungsga-
la in der historischen Johannes a 
Lasco Bibliothek in Emden verlie-
hen.

Das hast Du  
von Deinem 
Mitgliedsbeitrag
Als ver.di-Mitglied hast 
Du Anspruch auf viele 
Leistungen:

Rechtsschutz: ver.di bie-
tet Dir kostenfreien 
Rechtsschutz in allen Fra-
gen des Arbeits- und So-
zialrechts an. 

Arbeitszeugnisbera
tung: Du bekommst kos-
tenlose juristische Unter-
stützung und Beistand, 
um Dein Arbeitszeugnis 
zu bewerten. 

Streikunterstützung: 
Wenn es hart auf hart 
kommt und der Arbeitge-
ber die Entgeltzahlung 
einstellt, hilft Dir ver.di, 
dass deine finanziellen 
Einbußen während eines 
Streiks möglichst gering 
bleiben.

Gut abgesichert: Weil 
Beschäftigte immer öfter 
auf Kosten für Schäden 
während der Arbeit sit-
zenbleiben, wurde die 
GUV/FAKULTA gegründet.
Schlauer mit ver.di: ver.di 
bietet Dir etliche Möglich-
keiten, Dich in Seminaren, 
Workshops oder Camps 
weiterzubilden. 

Und auch dies: Internatio-
naler Studierendenaus-
weis, günstiger Reisen 
mit ver.di oder Erwerbslo-
senberatung – Dein Mit-
gliedsbeitrag lohnt sich 
jeden Monat. Du möch-
test mehr wissen, dann 
schau nach unter 
verdi.de/service/
mitgliederleistungen

M E H R  S E R V I C E

http://mieterbund.de
https://verdi.de/service/mitgliederleistungen
https://verdi.de/service/mitgliederleistungen


Hanna Bervoets' Roman „Dieser 
Beitrag wurde entfernt“ nimmt 
uns mit auf eine beunruhigende 
Reise in die toxische Arbeitswelt 
der Content Moderatorin Kay-
leigh und ihrer Kolleg*innen. 
Weil Kayleigh verschuldet und 
die Arbeit bei „Hexa“ gut be-
zahlt ist, lässt sie sich auf die-
sen ungewöhnlichen Job ein. In 
einem Bürogebäude, gut ver-
steckt in einem Gewerbegebiet 
mit eigener Bushaltestelle, sind 

die Content Moderator*innen 
unter sich, wie die Mitglieder 
einer geheimen Verbindung, er-
zählt die Protagonistin. Das Trai-
ning, das sie erhalten, ist wie 
ein Aufnahmeritual, um sicher-
zustellen, dass sie tatsächlich 
geeignet sind, Mitstreiter die-
ser geheimen Bruderschaft zu 
werden. 

Schnell bemerken die auf-
merksamen Leser*innen, dass 
es  weniger um die Inhalte der 
 Videos und Beiträge geht, die 
die Content Manager*innen 
täglich sichten müssen. Ge-
schweige denn um die Men-
schen, die in ihnen zu Schaden 
kommen. Vielmehr geht es um 
die Arbeit an sich, um die 
stumpfe Anwendung eines Re-
gelwerks, bei der die niederlän-
dische Erfolgsautorin ihre Prota-
gonistin vermeintlich unbeein-
druckt durch die moralischen 
Abgründe der digitalen Welt 
wankeln lässt – während ihre 
Kolleg*innen verstört und trau-
matisiert langsam durchdrehen. 

Die perfide Neugier

Auf nur 112 Seiten entfesselt 
die  Autorin eine Kraft, die uns 
zwingt, die dunkelsten Abgrün-
de der menschlichen Natur zu 
erkunden. Mit jeder Seite wird 
deutlicher, dass es eben nicht 
nur um die grausamen Inhalte 

 
 

 Bilder, die sie gern vergessen möchte 
B U C H T I P P – Ein aufwühlender Roman aus der Berufswelt der Content Moderatoren

Gläserner 
Mensch II

„Die Menschen sind 
Such maschinen gegen

über ehrlicher als zu 
jedem Menschen in 

ihrem Leben.“

Facebook-Whistle blowerin 
Frances Haugen würde 

gerne bei Google an der 
Such qualität arbeiten,  

sagt sie im Berliner 
„Tages spiegel“

T E R M I N E  .......................................................................................

18. FrauenAlterssicherungskonferenz – Die Lohnlücke, der 
Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern liegt aktuell bei 
18 Prozent, die Rentenlücke, der Gender Penison Gap, bei 30 Pro-
zent. Was leistet, was kann die Grundsicherung dazu leisten? Wel-
che Rolle spielt die Teilzeit? Was können wir tun, was von der Politik 
fordern? Darüber und mehr wird am 4. Juli 2023 von 10 Uhr bis 
15.30 Uhr miteinander diskutiert. Die Konferenz im Live-Stream 
unter www.frauen.verdi.de

Das neue Normal? Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen 
und privatisierten Sektor – Was sind Gründe für die Gewalt? Wie 
können wir sie verhindern? Und wie können wir Betroffene best-
möglich unterstützen? Das möchte der DGB bei seiner Konferenz 
 beleuchten. Gewerkschaftliche Forderungen, Lösungen und Hand-
lungsansätze stehen im Mittelpunkt. 14. September 2023, 11.30 
bis 20.30 Uhr, EUREF Campus, Berlin, Anmeldung bis zum 
15. August 2023 unter https://kurzelinks.de/ruj2

HANNA BERVOETS, 
„DIESER BEITRAG 
WURDE ENTFERNT“, AUS 
DEM NIEDERLÄNDISCHEN 
VON RAINER KERSTEN, 
HANSER, ERSCHEINUNGS-
DATUM: 25.7.2022, 
ISBN 978-3-446-27379-5, 
112 S., 20 €

geht, die gelöscht werden müs-
sen, sondern auch um die Kon-
frontation mit unserer ganz ei-
genen perfiden Neugier: „Sie 
wollen, dass ich etwas Neues 
beschreibe, Dinge, die sie sich 
freiwillig nie ansehen würden, 
die ihr Vorstellungsvermögen 
übersteigen, und darum fragt 
Gregory: ,Okay, aber was ist das 
Allerschlimmste, was du gese-
hen hast?‘, und nicht: ,Wie geht 
es dem Mädchen, hast du ihr ir-
gendwie helfen können?‘ Nein, 
die Leute haben keinen blassen 
Schimmer, worum es bei meiner 
Arbeit damals wirklich ging (...)” 
Denn die Bilder, die Kayleigh – 

die den Job längst aufgegeben 
hat – nachts wachhalten, sind 
nicht die abscheulichen Fotos 
blutender Jugendlicher und 
nackter Kinder, nicht die Videos 
von Messerstechereien oder 
Enthauptungen. Die Bilder, die 
ihr den Schlaf rauben, sind Bil-
der ihrer Lieblingskollegin. „Sig-
rid, an die Wand gepresst, 
stocksteif und nach Luft schnap-
pend – das sind die Bilder, die 
ich gern vergessen möchte.”

Ein psychologisch komplexer 
Kurzroman – zu gleichen Teilen 
aufwühlend, faszinierend und 
schockierend.

 Rita Schuhmacher

http://www.frauen.verdi.de
https://kurzelinks.de/ruj2



